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Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss 

21.05.2012 öffentlich 

 
 
Tagesordnung 

 
Nichtraucherschutzgesetz;  
Anfrage der CDU-Fraktion vom 9. Januar 2012 
 
Anfragentext 

 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 
Kenntnis. 
 
1. Werden durch das Ordnungsamt Hennef regelmäßige Kontrollen im Hinblick auf das 

Nichtraucherschutzgesetz durchgeführt? 
 
 Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen und regelmäßigen Streifengängen des 

Ordnungsamtes wird auch die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes überwacht. 
 
 Größere Aktivitäten werden beispielsweise anlässlich von Weiberfastnacht und anlässlich 

des Stadtfestes durchgeführt. 
 
 Im Verlauf des Jahres 2012 kann zudem mit einer Novellierung des Gesetzes gerechnet 

werden. 
 
 Auf die beigefügte Pressemitteilung des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 

und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen wird verwiesen. 
 
 
2. Wenn ja, wie viel Kontrolle wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes durchgeführt? 
 
 siehe zu 1. 
 



 
 
3. Sind seit Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes NRW (NiSchG NRW) Hinweise auf 

Ordnungswidrigkeiten aus der Bevölkerung eingegangen? 
 
 Seit der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes sind 8 Hinweise aus der Bevölkerung 

auf Ordnungswidrigkeiten eingegangen. Hierbei handelte es sich um Verstöße in 
Gaststätten. Das Ordnungsamt hat die Sachverhalte im Rahmen eines Anhörungsverfahrens 
aufgeklärt und zunächst die Betreiber auf die Einhaltung der Vorschriften des Nichtraucher-
schutzgesetzes hingewiesen, Folgeverstöße wurden nicht angezeigt. 

 
 Zudem erreichen das Ordnungsamt regelmäßig Meldungen aus Hennefer Schulen über 

Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Die Erziehungsberechtigten werden 
zunächst seitens des Ordnungsamtes über das ordnungswidrige Handeln ihrer Kinder und 
über die Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes in Kenntnis gesetzt. Bei 
nochmaliger Zuwiderhandlung wird ein Bußgeldverfahren angedroht. 

 
4. So Kontrollen durchgeführt wurden, zu welchen Ergebnissen kamen diese? 

Wurden Verwarnungen ausgesprochen, Ordnungsgelder verhängt und Nachkontrollen 
durchgeführt? 

 
 Aus den o.g. Hennefer Schulen wurden bislang 142 Verstöße gemeldet, 11 Ordnungs-

widrigkeitenverfahren eingeleitet und 7 Bußgeldverfahren durchgeführt. 
 
Hennef (Sieg), den 02.02.2012 
 
 
 
 
Klaus Pipke 


